
§ 6 Nachweis der Schadstoffgruppe für im Ausland zugelassene Fahrzeuge  
 

 

(1) Bei Fahrzeugen, die im Ausland zugelassen sind und die unter die Regelungen des Autobahnmautgesetzes 

für schwere Nutzfahrzeuge in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3122) 

fallen, kann die Zuordnung zu einer Schadstoffgruppe durch Nachweise nach den §§ 8 und 9 der LKW-Maut-

Verordnung vom 24. Juni 2003 (BGBl. I S. 1003) nachgewiesen werden.  

 

(2) Bei Fahrzeugen, die im Ausland zugelassen sind, wird vermutet, dass sie nach Maßgabe der Absätze 3 und 4 

zu den dort aufgeführten Schadstoffgruppen gehören, wenn für diese Fahrzeuge kein Nachweis über die 

Einhaltung der Anforderungen nach  

 

1. der Richtlinie 70/220/EWG des Rates vom 20. März 1970 über die Angleichung der Rechtsvorschriften 

der Mitgliedstaaten über Maßnahmen gegen die Verunreinigung der Luft durch Emissionen von 

Kraftfahrzeugen (ABl. EG Nr. L 76 S. 1) in ihrer jeweils geltenden Fassung oder  

2. der Richtlinie 88/77/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über 

Maßnahmen gegen die Emission gasförmiger Schadstoffe und luftverunreinigender Partikel aus  

3. Selbstzündungsmotoren zum Antrieb von Fahrzeugen und die Emission gasförmiger Schadstoffe aus 

mit Erdgas oder Flüssiggas betriebenen Fremdzündungsmotoren zum Antrieb von Fahrzeugen (ABl. 

EG Nr. L 36 S. 33) in der jeweils geltenden Fassung vorgelegt werden kann. 

 

(3) Kraftfahrzeuge mit Selbstzündungsmotor der Klassen M und N gehören:  

1. zur Schadstoffgruppe 1, 

 wenn sie nicht unter die Schadstoffgruppen 2 bis 4 fallen,  

 

2. zur Schadstoffgruppe 2,  

a. wenn sie in den Anwendungsbereich der Richtlinie 70/220/EWG fallen, bei erstmaliger 

Zulassung nach dem 31. Dezember 1996 und vor dem 1. Januar 2001,  

 

b. wenn sie in den Anwendungsbereich der Richtlinie 88/77/EWG fallen, bei erstmaliger 

Zulassung nach dem 30. September 1996 und vor dem 1. Oktober 2001,  

 

 

3. zur Schadstoffgruppe 3,  

a. wenn sie in den Anwendungsbereich der Richtlinie 70/220/EWG fallen, bei erstmaliger 

Zulassung nach dem 31. Dezember 2000 und vor dem 1. Januar 2006,  

 

b. wenn sie in den Anwendungsbereich der Richtlinie 88/77/EWG fallen, bei erstmaliger 

Zulassung nach dem 30. September 2001 und vor dem 1. Oktober 2006,  

 

 

4. zur Schadstoffgruppe 4,  

a. wenn sie in den Anwendungsbereich der Richtlinie 70/220/EWG fallen, bei erstmaliger 

Zulassung nach dem 31. Dezember 2005,  

 

b. wenn sie in den Anwendungsbereich der Richtlinie 88/77/EWG fallen, bei erstmaliger 

Zulassung nach dem 30. September 2006,  

 

 

c. wenn sie in den Anwendungsbereich der Richtlinie 70/220/EWG fallen, die Anforderungen 

der Richtlinie 98/69/EG oder der Richtlinie 1999/102/ EG oder der Richtlinie 2001/1/EG oder 

der Richtlinie 2001/100/EG oder der Richtlinie 2002/80/EG oder der Richtlinie 2003/76/EG 

erfüllen und nachweisen können (z. B. durch Herstellerbescheinigung), dass sie über den unter 

B (2005) der Tabelle im Abschnitt 5.3.1.4 des Anhangs I der Richtlinie vorgeschriebenen 

Partikelgrenzwert hinaus den Partikelgrenzwert von 5,0 mg/km nicht überschreiten.  

 

(4) Kraftfahrzeuge mit Fremdzündungsmotor der Klassen M und N gehören der Schadstoffgruppe 4 an, wenn sie 

in den Anwendungsbereich der Richtlinie 70/220/EWG fallen, bei erstmaliger Zulassung nach dem 31. 

Dezember 1992.  
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